
Nutzungsregeln 

für die kreiseigenen Sporthallen im Schulzentrum Neu Wulmstorf 

__________________________________________________________________________________  
 

insbesondere für Abteilungsleiter, Trainer, Betreuer und Übungsleiter des  
TVV Neu Wulmstorf 

 
In einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis Harburg und dem TVV Neu Wulmstorf vom 
März 2010 ist die eigenverantwortliche Nutzung in den außerschulischen Zeiten in der 
Woche und an den Wochenenden  
 
in der Realschulturnhalle (2-Feld) 
und der Gymnasiumsporthalle (3-Feld) im Schulzentrum Neu Wulmstorf 
 
geregelt.  
 
Alle Abteilungsleiter, Trainer, Betreuer und Übungsleiter des TVV sind verpflichtet, sich an die 
nachstehenden Regeln zu halten. 
 
Die Sporthallen stehen dem TVV und den weiteren nutzenden Vereinen (z. Z. nur TSV Elstorf 
Hockey)  von montags bis freitags nach der schulischen Nutzung zur Verfügung. Sie 
müssen bis 22:30 Uhr verlassen sein. Die Abstimmung, wer die Hallen nutzt, erfolgt über die 
örtliche Gemeinde (siehe Sitzung zur Vergabe der Hallenzeiten, deren Durchführung an den 
TVV delegiert ist). Die Schulsporthallen sind jedoch vorrangig für schulische Zwecke bereit zu  
halten. Der Beginn der Vereinsnutzung ist mithin individuell abzustimmen und kann sich 
möglicherweise aufgrund höherer schulischer Bedarfe verändern. 
 
Die Vergabe der Nutzungszeiten an den Wochenenden erfolgt über den Kreissportbund 
(Vergabe bei der Verbandssitzung mit dem KSB, bei individueller Vereinsnutzung Beantra- 
gung nur über den TVV-Sportwart). Die Nutzung der genannten Sporthallen kann um 8:00 
Uhr beginnen, die Hallen müssen spätestens bis 22:00 Uhr verlassen sein. 
 
Feriennutzung: Die Sporthallen sind während der Frühjahrs- und Herbstferien nach 
vorheriger Anmeldung durchgängig nutzbar. Die Meldung hat spätestens 3 Wochen vor 
Ferienbeginn über den TVV-Sportwart an den Landkreis, Betrieb Gebäudewirtschaft, zu erfol-
gen. In den Sommerferien sind die Hallen während der ersten 4  Wochen geschlossen. In 
den Weihnachtsferien sind die Hallen für den Trainingsbetrieb geschlossen. In Kurzferi-
en, wie z. B. Zeugnisferien, geht der Trainingsbetrieb weiter. 
 
Kontroll-, Aufsichts- und Schließdienste: Der TVV trägt bei sämtlichen Vereinsnutzun-
gen – unabhängig davon, welcher Verein die Sporthallen nutzt – dafür Sorge, dass die Kon-
troll-, Aufsichts- und Schließdienste ordnungsgemäß ausgeführt und die Hallen entsprechend 
der Hallenordnung (siehe Anhang) genutzt werden. Ausgenommen hiervon sind geson-
dert vom Landkreis genehmigte Großveranstaltungen. 
 
Insbesondere sind folgende Punkte zu beachten: 
 

Jeder Nutzer hat sich vor Beginn der Trainingszeit/Veranstaltung in das 
ausliegende Hallenbuch einzutragen, zu prüfen, ob der Vornutzer die Eintragung 
vorgenommen hat. Festgestellte Mängel sind einzutragen!!, entsprechend während  
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der eigenen Nutzungszeit erfolgte Beschädigungen, die ggf. dem Hausmeister  
mitzuteilen sind. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Sporthallen nach dem Ende des 
Spiel- oder Trainingsbetriebes sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden (z. 
B. Beleuchtung ausgestellt, Duschen abgestellt, besenrein, Mülleimer geleert). Insbe-
sondere ist darauf zu achten, dass bei Verlassen der Hallen die Notausgangstüren 
nach außen abgeschlossen sind und keine Steinchen oder Stöcke etc. das Schließen 
der Türen verhindern. Mit dem Herunterdrücken der Türklinken sind die 
Türen wieder offen. Das ist aus Sicherheitsgründen durch Abschließen zu 
verhindern!! Während des Trainingsbetriebs genutzte Sportgeräte sind nach Ge-
brauch abzubauen bzw. wieder an den dafür vorgesehenen Platz zurückzustellen. 
Das gilt insbesondere für den letzten Nutzer, auch wenn er die Geräte nicht benutzt 
hat (entsprechende Feststellung im Hallenbuch eintragen). 
 
In den Gängen, Umkleidekabinen und im Geräteraum der Sporthalle ist 
das Ballspielen zum Warmmachen untersagt! Der TVV haftet für die 
hierbei entstehen Schäden (durch „Bolzen“ beschädigte Lampen, mög-
liche Auslösung des Feueralarms in den Barfußgängen). Insbesondere bei 
den Wochenendnutzungen sind hier verstärkte Kontrolle durch die in den 
Hallen verantwortlichen Übungsleiter/Trainer notwendig.   
 
Die jeweils verantwortlichen Übungsleiter in der Sporthalle sollten die Nutzer der 
Umkleidekabinen auf die mögliche Auslösung des Hausalarms beim Versuch, die 
Fluchttüren in den Schulbereich zu öffnen, hinweisen!! 
 
Die Sporthallen dürfen nur mit sauberen Turnschuhen betreten werden, die nicht 
draußen getragen werden und keine Abriebstellen auf dem Hallenboden hinterlassen. 
 
Für die Handballspieler insbesondere gilt: Die Benutzung von Baumwachs oder 
anderen klebrigen Substanzen an den Händen ist untersagt, weil die Rückstände an 
den Bällen den Hallenboden verschmutzen und eine Reinigung sehr aufwendig ist. 

 
Hallenschlüssel 

 
Im Eingangsbereich zur Realschule befinden sich hinter dem Postbriefkasten auf der linken 
Seite zwei runde Schlüsseltresore, einer für die Sporthalle des Gymnasiums und einer für die 
Turnhalle der Realschule. Die Abteilungsleiter des TVV haben über den Sportwart für die Nut-
zung der Sporthallen einen Schlüssel für den entsprechenden Schlüsseltresor erhalten. Die 
sorgfältige und verantwortungsbewusste Weitergabe und Nutzung der jeweiligen Schlüssel 
liegt in der Verantwortlichkeit des Abteilungsleiters. 
 
Am Zugangsdeckel zum Schlüsseltresor ist innen der jeweilige Hallenschlüssel befestigt. 
Der erste Hallennutzer (Übungsleiter) holt kurz vor Beginn der Trainingszeit lt. Hallenplan 
(nicht schon Stunden vorher!!) den Hallenschlüssel aus dem jeweiligen Tresor und öffnet den 
Hallenzugang. Die Sportlehrer legen Wert darauf, dass die Hallennutzer erst zu Beginn der 
Trainingszeit durch die Übungsleiter in die Hallen gelassen werden – nicht schon während 
der schulischen Nutzung! Der lange Gang im Eingangsbereich bietet bei schlechtem Wetter 
ausreichend Schutz, so dass bei pünktlichem Betreten der Hallen niemand im Regen steht. 
Nach dem Eintreten müssen die inneren Eingangstüren aus Sicherheitsgründen zugezogen 
werden. Es ist darauf zu achten, dass die Türen auch geschlossen bleiben! Für Nachzügler,  
die zu spät zum Training kommen, sind die beiden Klingelknöpfe zu betätigen. Es muss dann 
 

- 3 - 



- 3 - 
 
natürlich auch sichergestellt sein, dass Nachzüglern die Türen geöffnet werden. 
 
Der Hallenschlüssel ist durch den Übungsleiter an die nachfolgende Trainingsgruppe zu 
übergeben. Wird eine nachfolgende Trainingszeit ausnahmsweise einmal nicht genutzt, ist 
der Hallenschlüssel wieder in den Schlüsseltresor am Deckel zu befestigen und einzu-
schließen. Der letzte Nutzer am Trainingstag schließt den Hallenschlüssel unmittelbar nach 
Trainingsende und dem erforderlichen Kontroll-Rundgang ebenfalls wieder im Tresor ein. 
Der Übungsleiter trägt dafür die Verantwortung! 
 
Jeder Schlüsselverlust ist unverzüglich beim zuständigen Hausmeister und dem 
Sportwart des TVV anzuzeigen! 
 

Wochenendnutzung 
 

Bei der Wochenendnutzung – vor allem bei Verbands-Veranstaltungen mit Zuschauern – ist 
der Verantwortliche der nutzenden Abteilung (in der Regel Handball, Fußball oder Badmin-
ton) für die Ordnung und Sauberkeit auch im oberen Hallenbereich (Abgang zu 
den Hallen, Vorraum und Tribüne der Sporthalle) zuständig. Das Netz vor der Tribüne zur 
Sporthalle muss geschlossen bleiben!  
 
Bei geplanter Nutzung der Steckdose im Vorraum zur Tribüne für elektrische 
Geräte ist vorher am Freitag der Hausmeister zu informieren, weil bei Überlastung 
die Sicherung und damit der Strom oben ausfällt – wie geschehen! Es darf maximal nur 1 
Gerät angeschlossen werden. 
 
Die tatsächlichen Nutzungszeiten der Hallen an den Wochenenden – besonders bei der 
Handballabteilung – weichen häufig von den beim KSB beantragten Nutzungszeiten ab oder 
fallen ganz aus. In solchen Fällen sind von der betreffenden Abteilung die Hausmeister 
rechtzeitig bis Freitag 8:00 Uhr zu informieren, anders ist eine wirtschaftliche 
Hallenbeheizung nicht möglich. Der jeweils dienstbereite Hausmeister ist über die Handy-
Rufnummer 0175 53 04 503 zu erreichen. 
 

Bei unvorhergesehenen Vorkommnissen 
 

in den Hallen, z. B. bei totalem Stromausfall, drohenden Wasserschäden etc. ist der jeweilige 
dienstbereite oder notdienstbereite Hausmeister zu informieren. 
 
 
Neu Wulmstorf, den 7. Februar 2011                            TVV Neu Wulmstorf von 1920 e. V. 
              Sportwart Arno Riewoldt      

                            
 


